
 
 

 

 

Technische und Sicherheits-Richtlinien der 
HWD Hanseatische Wirtschaftsdienste AG 

 
Diese Richtlinien gelten für alle CDH-Messen, die von der HWD Han-
seatische Wirtschaftsdienste AG veranstaltet werden. Zusätzlich 
gelten ergänzend die Technischen – und Sicherheits-Richtlinien des 
Vermieters des jeweiligen Veranstaltungsortes. 
 
Abfallentsorgung 

Die Aussteller werden gebeten, Abfall zu 
vermeiden und das zu erwartende Abfall-
aufkommen zu entsorgen. 
  

Betriebshaftpflicht-
Versicherung 

In Ihrem eigenen Interesse empfehlen wir 
Ihnen den Abschluss einer Betriebs-
haftpflichtversicherung, wenn Sie noch 
nicht über eine derartige Versicherung ver-
fügen. Infos ggf. über vdw Scanbrokers, � 
(040) 25 17 21 40, Fax (040) 25 17 21 21 
 

Dekoration Ihres Standes 
Obliegt Ihnen, Ihr zuständiger Messebauer 
unterstützt Sie gern. Orientieren Sie sich 
bei Ihrer Dekoration an dem Niveau der an-
deren Ausstellungsstände und denken Sie 
an die Einhaltung der Ö Feuerpolizeili-
chen Vorschriften. Unsere Messebauer 
beraten Sie gern, Kontakt über den Veran-
stalter HWD AG 
 

Elektroinstallation 
Auf den Ständen ist nach Absprache 1 
Steckdose installiert, die mit max. 2 KWh 
belastbar ist. Sonderwünsche hinsichtlich 
der Elektroinstallation erfüllen Ihnen - ge-
gen ein zusätzliches Entgelt - unsere Mes-
sebauer. 
Eigenanschlüsse durch Aussteller müssen 
vom zuständigen Elektroinstallationsunter-
nehmen überprüft und abgenommen wer-
den. 
 

Feuerpolizeiliche Vorschriften 
� Feuermelder und Hydranten müssen je-

derzeit frei zugänglich sein.  
� Ihre Standdekoration muß nach DIN 

4102 schwer entflammbar sein. Halten 
Sie insoweit eine Bescheinigung bereit, 
dass verwendete Stoffe entsprechend 

den feuerpolizeilichen Bestimmungen 
behandelt sind. 

� Die Verwendung von Stroh, Tannengrün 
oder ähnlichen Materialien ist unzulässig 

� Offenes Feuer auf den Ständen ist ver-
boten. Brennende Kerzen dürfen nur 
dann aufgestellt werden, wenn sie auf 
einem nicht brennbaren Untergrund 
platziert werden, dessen Umfang 
doppelt so groß sein muss wie die 
Kerzenlänge 

� Gänge und Treppenhäuser sind Flucht- 
    wege; es darf dort kein Leergut gelagert 
    werden.  
� Konsolen, Regale, Vitrinen oder ähnli- 
    ches dürfen nicht über die Standfläche 
    hinaus in den Gangbereich hineinragen. 
� Alle Installationen (Gas, Wasser, E-

lektro) dürfen nur von auf dem jeweili-
gen Messegelände zugelassenen 
Fachbetrieben vorgenommen wer-
den.Den Anweisungen des Veranstal-
ters HWD AG ist Folge zu leisten. 

 
Messebauvorschriften 
� Die Standbauhöhe beträgt grundsätzlich 

2,50 m, höhere Messebauten müssen 
vom Veranstalter HWD AG schriftlich 
genehmigt werden. Dekorieren Sie Ihren 
Stand nicht über die zulässige Stand-
bauhöhe hinaus 

� Beeinträchtigungen von anderen Messe-
ständen vermeiden Sie bitte.  

� Die vorgegebenen Standbaumasse 
müssen eingehalten werden, die erfor-
derlichen Gangbreiten von 3,00 m dür-
fen nicht von Ihnen eingeschränkt wer-
den 

� Lassen Sie sich ggf. von dem zuständi-
gen Messebauer beraten, der Ihnen 
gern bei der Lösung Ihrer Probleme 
behilflich ist 

 
 
 



 
 

 

Müll 
Helfen Sie Müll zu vermeiden. Sollten Sie 
dennoch Müll haben, entsorgen Sie Ihren 
Müll nach den Vorschriften. 
 

Parken für Aussteller 
Sofern eine Verkehrs- und Parkregelung für 
die Veranstaltung verbindlich ist, muß der 
Aussteller sich an diese Regelung halten 
und den Anweisungen des Veranstalters 
HWD AG bzw. der Beauftragten des Ver-
anstalters folgen.  
Eine gegenseitige Rücksichtnahme der 
Aussteller untereinander ist unerlässlich. 
Besonders PKW-Fahrer sollten Parkplätze 
für LKW`s freimachen, damit ein möglichst 
reibungsloser Ablauf gewährleistet werden 
kann. 
 

Stand-Standardausstattung 
Undekorierte Messewände, ggf. mit Strom-
anschluss (1 Steckdose mit 2 kwh Leis-
tung).  
weitere Ausstattung gegen Berechnung ü-
ber die zuständigen Messebauer  
 

Standsonderausstattungen 
(zusätzliche Wände, Tische, Stühle, 
Strahler, Teppichboden, Vitrinen usw.) 
Über unsere Messebauer. 
 

 
 

Stromanschlüsse  
Zusätzliche Anschlüsse dürfen nur über un-
sere zugelassenen Messebau- oder Instal-
lationsfirmen bestellt werden. 
 

Verhalten 
Alle Aussteller unterliegen der Verpflichtung 
zum fairen Verhalten und Wettbewerb un-
tereinander. Interessen anderer Aussteller  
dürfen nicht unzumutbar beeinträchtigt 
werden. Im Einzelfall ist der Veranstalter 
berechtigt, die notwendigen Anweisungen 
zu erteilen und bei groben Verstößen den 
Aussteller zeitlich befristet oder auf Dauer 
von der Musterschau auszuschließen. 
 

Verkehrsregelung 
Jeder Aussteller ist verpflichtet, sich an die 
bestehende Verkehrsregelung zu halten. 
Bei Verstoß gegen diese Regelung kann 
der Veranstalter HWD AG Sanktionen er-
lassen. 
  

Versicherung 
Eine Diebstahlversicherung haben wir nicht 
für Sie abgeschlossen.  
Tun Sie das ggf. selbst. Darüber hinaus 
empfehlen wir die Prüfung, ob Ihre Be-
triebshaftpflichtversicherung für Schäden 
aufkommt, die durch Ihr Verschulden wäh-
rend der Veranstaltung uns oder Dritten 
entstehen. Infos ggf. über vdw Scan-
brokers, � (040) 25 17 21 40 + Fax (040) 
25 17 21 21 
 

 
Die ergänzenden Technischen – und Sicherheits-Richtlinien des 
Vermieters des jeweiligen Veranstaltungsortes finden Sie unter: 
 
Für die Hamburger Einkaufstage:     www.hamburg-messe.de 
Für die Kindermoden Nord:            www.messe-hamburg-schnelsen.de 
Für die NordDessous:           www.messe-hamburg-schnelsen.de 
Für die Hamburger Schuhmusterschau:  www.messe-hamburg-schnelsen.de 
Für die Rostocker Modetage      www.stadthalle-rostock.de 
Für die Choco Nord:         www.seevetal.de 
  
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung unter:  
HWD Hanseatische Wirtschaftsdienste AG 
Raboisen 16, D-20095 Hamburg 
Amtsgericht Hamburg HR B 12 468 
℡    ++49 (040) 80 90 50 450, Fax: ++49 (040) 80 90 50 499 
Email: cdh-messen@hwd-hamburg.de 
http://www.hwd-hamburg.de 


